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Kapitel 05 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

05 010 Ministerium
1. Das Kapitel des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) und das

Kapitel der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für
Schule (QUA-LiS) sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0500 im Sinne
von § 17 b LHO.

2. Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 030,
05 077 und 05 490.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 011 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 — 6,00
6 000,00 — 6 000,00

-5 994,00 — -5 994,00

111 40 111 Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. . . .
Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.

182 192,00 — 182 192,00
110 000,00 — 110 000,00

72 192,00 — 72 192,00

119 01 011 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.

61 990,45 — 61 990,45
11 100,00 — 11 100,00

50 890,45 — 50 890,45
Vermerke: an Titel 547 10 50 890,45

119 02 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.

— — —
— — —

— — —

119 03 011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

119 04 011 Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver-
kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.

138 394,66 — 138 394,66
147 000,00 — 147 000,00

-8 605,34 — -8 605,34
Vermerke: an Titel 546 04 -8 605,34

119 10 111 Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstel-
lung von Programmanwendungen. . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.

— — —
— — —

— — —

124 01 011 Mieten und Pachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk zu Titel 517 04.

— — —
— — —

— — —

132 01 011 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa-
chen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.

— — —
400,00 — 400,00

-400,00 — -400,00

132 10 011 Einnahmen aus dem Verkauf unbrauchbarer EDV-Gerä-
te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 60.

— — —
— — —

— — —

Übrige Einnahmen

231 10 111 Zuweisungen des Bundes für die Bewältigung der direk-
ten und indirekten Folgen der Coronakrise. . . . . . . . . .

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.
2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.

— — —
— — —

— — —

235 01 253 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.

— — —
— — —

— — —

272 10 111 Zuweisungen der EU für die Bewältigung der direkten und
indirekten Folgen der Coronakrise. . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.
2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.

— — —
— — —

— — —



253
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Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

282 20 111 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62.

— — —
— — —

— — —

331 10 111 Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Bewältigung
der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. . . .

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.
2. Siehe Vermerk bei Kapitel 20 020 Titel 634 05.

54 166 211,43 — 54 166 211,43
— — —

54 166 211,43 — 54 166 211,43
Vermerke: an Titel 812 89 11 992,66

an Titel 883 89 52 165 916,42
an Titel 893 89 1 988 302,35

54 166 211,43

Titelgruppen

Titelgruppe 63
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben.

— — —
— — —

— — —

111 63 013 Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und
Veranstaltungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

125 63 013 Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit. . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 05 010. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 548 794,54 — 54 548 794,54
274 500,00 — 274 500,00

54 274 294,54 — 54 274 294,54

Mehreinnahmen 54 274 294,54
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

421 01 011 Bezüge der Mitglieder der Landesregierung. . . . . . . . . 342 455,08 — 342 455,08
201 400,00 — 201 400,00

141 055,08 — 141 055,08
Vermerke: aus Titel 428 01 128 588,20

aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 12 466,88

141 055,08

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,
Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 052 552,63 — 17 052 552,63
17 572 000,00 — 17 572 000,00

-519 447,37 — -519 447,37
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 519 447,37

422 02 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . . . . . . . .

— — —
8 000,00 — 8 000,00

-8 000,00 — -8 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 8 000,00

427 01 011 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
83 000,00 — 83 000,00

-83 000,00 — -83 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 83 000,00

427 02 253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .
Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagen-
tur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.

— — —
— — —

— — —

427 40 011 Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulas-
sungsverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.

78 670,00 — 78 670,00
80 000,00 — 80 000,00

-1 330,00 — -1 330,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 330,00
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428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 7 968 054,40 — 7 968 054,40
8 526 200,00 — 8 526 200,00

-558 145,60 — -558 145,60
Vermerke: an Titel 421 01 128 588,20

an Kapitel 20 020 Titel 461 11 429 557,40

-558 145,60

441 01 841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf-
grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam-
te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .

1 487 520,81 — 1 487 520,81
696 700,00 — 696 700,00

790 820,81 — 790 820,81
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 790 820,81

441 02 841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung
sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für
Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä-
hige Angehörige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 986,16 — 37 986,16
12 900,00 — 12 900,00

25 086,16 — 25 086,16
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 25 086,16

443 01 841 Fürsorgeleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 215,03 — 47 215,03
66 700,00 — 66 700,00

-19 484,97 — -19 484,97
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 19 484,97

443 02 841 Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät-
ze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

451 01 011 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . . . . . 94,80 — 94,80
100,00 — 100,00

-5,20 — -5,20
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 5,20

453 01 111 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .
Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Ein-
sparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.

50 554,11 — 50 554,11
— — —

50 554,11 — 50 554,11
Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01 50 554,11

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10 011 Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe
von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handrei-
chungen und einschlägiger Fachliteratur. . . . . . . . . . .

1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare
unentgeltlich abgegeben werden.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 119
02 geleistet werden.

3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,
wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben
Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

366 454,69 — 366 454,69
740 000,00 — 740 000,00

-373 545,31 — -373 545,31
Vermerke: an Titel 517 04 38 300,71

an Titel 519 03 3 854,38
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 331 390,22

-373 545,31

517 04 011 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 gelei-
stet werden.

538 300,71 — 538 300,71
500 000,00 — 500 000,00

38 300,71 — 38 300,71
Vermerke: aus Titel 511 10 38 300,71

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-
me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 290,00 — 31 290,00
53 000,00 — 53 000,00

-21 710,00 — -21 710,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 21 710,00

518 02 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-
ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 855,66 — 25 855,66
69 800,00 — 69 800,00

-43 944,34 — -43 944,34
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 43 944,34

518 04 011 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 890 838,32 — 1 890 838,32
1 999 900,00 — 1 999 900,00

-109 061,68 — -109 061,68
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 109 061,68
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519 03 011 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie-
teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . . . .

14 254,38 — 14 254,38
10 400,00 — 10 400,00

3 854,38 — 3 854,38
Vermerke: aus Titel 511 10 3 854,38

526 01 011 Sachverständige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen

Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn

an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck
veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

61 383,63 — 61 383,63
187 100,00 — 187 100,00

-125 716,37 — -125 716,37
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 125 716,37

527 02 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-
tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . . .

163 349,06 — 163 349,06
290 000,00 — 290 000,00

-126 650,94 — -126 650,94
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 126 650,94

529 10 011 Zur Verfügung der Ministerin. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.

15 234,95 — 15 234,95
15 300,00 — 15 300,00

-65,05 — -65,05
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 65,05

529 20 011 Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . . . . . . . . . . . 1 237,05 — 1 237,05
1 500,00 — 1 500,00

-262,95 — -262,95
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 262,95

534 00 029 Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und
Förderung der politischen Zusammenarbeit. . . . . . . . . .
Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an
anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veran-
schlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4 514,69 — 4 514,69
60 000,00 — 60 000,00

-55 485,31 — -55 485,31
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 55 485,31

541 10 011 Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und
Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi-
en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an
anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veran-
schlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

371,33 — 371,33
25 000,00 — 25 000,00

-24 628,67 — -24 628,67
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 24 628,67

546 03 011 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst-
stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig
deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074
und 05 075.

8 789,09 — 8 789,09
35 000,00 — 35 000,00

-26 210,91 — -26 210,91
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 26 210,91

546 04 011 Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs-
unternehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin-

dern diesen Ansatz.
3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-

zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).
4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.

137 855,43 131,13 137 986,56
147 000,00 -408,10 146 591,90

-9 144,57 539,23 -8 605,34
Vermerke: aus Titel 119 04 -8 605,34

546 10 229 Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. .
Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt
werden.

3 390,82 — 3 390,82
20 000,00 — 20 000,00

-16 609,18 — -16 609,18
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 16 609,18

547 10 011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . .
1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119

01 und 132 01 geleistet werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der

Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.

649 226,56 — 649 226,56
492 800,00 — 492 800,00

156 426,56 — 156 426,56
Vermerke: aus Titel 119 01 50 890,45

aus Kapitel 05 300 Titel 547 91 105 536,11

156 426,56

547 11 014 Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des
Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 290 733,00 — 4 290 733,00
4 393 000,00 — 4 393 000,00

-102 267,00 — -102 267,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 102 267,00
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Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10 011 Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Ver-
eine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000,00 — 3 000,00
3 300,00 — 3 300,00

-300,00 — -300,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 300,00

Ausgaben für Investitionen

711 01 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . . . . . . 434 862,52 49 200,00 484 062,52
678 000,00 — 678 000,00

-243 137,48 49 200,00 -193 937,48
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 193 937,48

812 20 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .
Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des
Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.
2 LHO).

24 216,17 — 24 216,17
31 300,00 — 31 300,00

-7 083,83 — -7 083,83
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 083,83

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Bürokommunikation

1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den
anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig
deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 074 Titelgruppe 78
und Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.

3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen sind gegenseitig
deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05
010 Titelgruppe 80 und Titelgruppe 81, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78,
Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.

4. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Ein-
nahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.

5. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

1 142 584,65 — 1 142 584,65
1 253 100,00 — 1 253 100,00

-110 515,35 — -110 515,35

547 60 111 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 838 558,89 — 838 558,89
1 053 100,00 — 1 053 100,00

-214 541,11 — -214 541,11
Vermerke: an Titel 812 60 104 025,76

an Kapitel 05 075 Titel 812 60 110 515,35

-214 541,11

812 60 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 304 025,76 — 304 025,76
200 000,00 — 200 000,00

104 025,76 — 104 025,76
Vermerke: aus Titel 547 60 104 025,76

Titelgruppe 62
Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten
interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule
und Ausbildung (“Bildungsportal“)

1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen
bei Titel 282 20 geleistet werden.

2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann gelei-
stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

227 606,73 — 227 606,73
488 000,00 — 488 000,00

-260 393,27 — -260 393,27

547 62 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 227 606,73 — 227 606,73
488 000,00 — 488 000,00

-260 393,27 — -260 393,27
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 260 393,27



257

Kapitel 05 010
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1 2 3 4 5

812 62 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 63
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63
bei den Einnahmen geleistet werden.

2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 63 kann auch bei den
anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann gelei-
stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

802 646,10 — 802 646,10
1 580 900,00 — 1 580 900,00

-778 253,90 — -778 253,90

547 63 013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 802 646,10 — 802 646,10
1 580 900,00 — 1 580 900,00

-778 253,90 — -778 253,90
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 670 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 108 253,90

-778 253,90

812 63 013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 80
Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Orga-
nisationsvorhaben in der Schulverwaltung

1. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.
2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.
3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen

Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen die

aus Titel 812 80 erworbenen Geräte den Schulträgern unentgeltlich
übereignet werden.

5. Aus Mitteln der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet
werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

1 864 120,07 — 1 864 120,07
2 574 700,00 — 2 574 700,00

-710 579,93 — -710 579,93

547 80 111 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1 864 120,07 — 1 864 120,07
2 574 700,00 — 2 574 700,00

-710 579,93 — -710 579,93
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 250 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 460 579,93

-710 579,93

812 80 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 81
E-Government NRW

1. Vgl. Vermerke Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-
lichungen unentgeltlich abgegeben werden.

44 117,40 — 44 117,40
998 900,00 — 998 900,00

-954 782,60 — -954 782,60

422 81 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,
Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
131 600,00 — 131 600,00

-131 600,00 — -131 600,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 131 600,00



258

Kapitel 05 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

547 81 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 44 117,40 — 44 117,40
867 300,00 — 867 300,00

-823 182,60 — -823 182,60
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 200 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 623 182,60

-823 182,60

812 81 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 88
Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirek-
ten Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderpro-
gramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der
Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.

2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben für
Ersatzschulen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kap. 05 490 über-
schritten werden.

3. (Rück-)Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,

wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen (§ 53
LHO) gezahlt werden.

6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-
bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus
Landesmitteln bereitgestellt werden.

7. Minderausgaben verstärken den Titel 634 00 bei Kapitel 20 020.

147 691 652,00 — 147 691 652,00
— — —

147 691 652,00 — 147 691 652,00

429 88 111 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

514 88 111 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . 316 714,94 — 316 714,94
— — —

316 714,94 — 316 714,94
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 316 714,94

526 88 111 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn-
liche Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 319,87 — 223 319,87
— — —

223 319,87 — 223 319,87
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 223 319,87

547 88 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 25 151 200,89 — 25 151 200,89
— — —

25 151 200,89 — 25 151 200,89
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 25 151 200,89

633 88 111 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 40 792 840,53 — 40 792 840,53
— — —

40 792 840,53 — 40 792 840,53
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 40 792 840,53

681 88 111 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . . — — —
— — —

— — —

684 88 111 Zuschüsse an Ersatzschulen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 717 357,39 — 7 717 357,39
— — —

7 717 357,39 — 7 717 357,39
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 7 717 357,39

686 88 111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 806 786,19 — 806 786,19
— — —

806 786,19 — 806 786,19
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 806 786,19
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

711 88 111 Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

812 88 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 3 255 702,50 — 3 255 702,50
— — —

3 255 702,50 — 3 255 702,50
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 3 255 702,50

883 88 111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 073 453,86 — 66 073 453,86
— — —

66 073 453,86 — 66 073 453,86
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 66 073 453,86

893 88 111 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . 3 354 275,83 — 3 354 275,83
— — —

3 354 275,83 — 3 354 275,83
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 3 354 275,83

Titelgruppe 89
Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung
der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10, 272

10 und 331 10 geleistet werden.
3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der

EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass
die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushalts-
jahres erfolgt.

4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der

Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
6. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,

wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen (§ 53
LHO) gezahlt werden.

8. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder-
bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus
Landesmitteln bereitgestellt werden.

54 166 211,43 — 54 166 211,43
— — —

54 166 211,43 — 54 166 211,43

429 89 111 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 89 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . -96 502,66 — -96 502,66
— — —

-96 502,66 — -96 502,66
Vermerke: an Titel 883 89 96 502,66

633 89 111 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

681 89 111 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . . — — —
— — —

— — —

684 89 115 Zuschüsse an Ersatzschulträger. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 89 111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . — — —
— — —

— — —

812 89 111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 11 992,66 — 11 992,66
— — —

11 992,66 — 11 992,66
Vermerke: aus Titel 331 10 11 992,66
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR
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883 89 111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 262 419,08 — 52 262 419,08
— — —

52 262 419,08 — 52 262 419,08
Vermerke: aus Titel 331 10 52 165 916,42

aus Titel 547 89 96 502,66

52 262 419,08

893 89 111 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . 1 988 302,35 — 1 988 302,35
— — —

1 988 302,35 — 1 988 302,35
Vermerke: aus Titel 331 10 1 988 302,35

Gesamtausgaben Kapitel 05 010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 669 199,46 49 331,13 241 718 530,59
43 895 000,00 -408,10 43 894 591,90

197 774 199,46 49 739,23 197 823 938,69

Mehrausgaben 197 823 938,69
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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